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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1986

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 85/09/0224 B 9. Oktober 1985 RS 3

Stammrechtssatz

Der mit der Bestimmung des § 58 Abs 1 AVG 1950 angestrebte Zweck, nämlich durch die ausdrückliche Bezeichnung

als Bescheid für den Betro;enen Klarheit und damit Rechtssicherheit zu scha;en, ist nur dann erreicht, wenn die

Bestimmung über den Spruch des Bescheides in eindeutiger Form eingehalten und verwirklicht ist.

Schlagworte

Bescheidcharakter Bescheidbegriff
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